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Sine solche Qrientierimg zu einem solchen Beitpunkt war ua* 
abdingbar, denn wie im Haiersttchungsbereich festgestellt wurde, 
erreichte der staatsfeindliche Menschenhandel bis Mitte der 
70er Jahre einen zeitweiligen Höhepunkt* Viele kriminelle 
Menschenhändlerbanden konnten in diesem Beitraum durch Fest
nahmen personell fast völlig liquidiert werden, was automa
tisch einen extrem hohen Vorgangsanfall in der Linie Unter
suchung zur Folge hatte« Dabei wurden logiseherweise in erster 
Linie Gruppenvorgänge bearbeitet, die zu zeitweiligen Ein
schränkungen der Vert eidigerr echte zwangen»
An der Stelle möchte dar Verfasser einige Aspekte aus Sicht 
der Verteidiger anführen, die aus dem selbstverständnls der 
Rechtsanwaltschaft herrühren* Der 1983 neugewählte Vorsitzen
de der Kollegien der Rechtsanwälte der DDE Rechtsanwalt 
Br« Gysi meinte, daß bezogen auf die Zelt vor 1961 in der Ver
gangenheit eine gewisse "Skepsis im Danken unter den Rechts
anwälten und im Denken über die herrschte"*^ Damit nahm er 
Bezug auf die zum Seil verbreitete bürgerlich© Einstellung 
dahlreicher Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte trotz 
ihrer hohen Juristischen Bildung« Br* Gysi vertrat in seinem 
Beitrag weiter die Auffassung, »daß von seiten der staatlichen 
Rechtspflegeorgane den Verteidigern eine Rolle ausgeschrie
ben würde, die sie mitunter im kapitalisitsChen Rechtssystem 
hätten, nämlich die Wahrheitsfindung zu verhindern, um die 
Beschuldigten au entlasten* Abschließend vertrat er aller
dings die Auffassung, daß sich im Laufe der t« Att ü che^
Entwicklung unter den staatliehen Rechtspflegeorganen die 
Einsicht durchgesetzt hätte, wonach die Verteidiger von ihren 
Mandanten unabhängig sind und in erster Linie dem soziali
stischen Recht verpflichtet sein müsse»#1 (S)
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